
  

Ein wesentlicher Punkt wurde nicht beachtet

Thema: Rückgang der Sanktionen gegen Hartz-IV-
Empfänger

 Eine Boulevardzeitung berichtet gedruckt und online über den starken Rückgang
von Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem
gleichen Vorjahreszeitraum. Sie schreibt, dies sei darauf zurückzuführen, dass das
Bundesverfassungsgericht die Sanktionspraxis im vergangenen November stark
eingeschränkt habe. Die Jobcenter müssten seither in jedem Fall die besondere
Belastung durch den Entzug der Gelder prüfen und besondere Anforderungen an die
Verhältnismäßigkeit der Strafen stellen. Ein Leser der Zeitung sieht eine falsche
Darstellung. Die Zahl der Sanktionen sei nicht wegen des Urteils des
Bundesverfassungsgerichts zurückgegangen, sondern aufgrund der wegen des
Corona-Virus geänderten Arbeit der Job-Center (keine Einladungen mehr, Ein-Euro-
Jobs vielfach gestrichen, Rückgang der Jobvermittlungen,
Wiedereingliederungsmaßnahmen zurückgefahren). Die Rechtsabteilung des
Verlages übersendet eine Stellungnahme des Autors des Beitrages. Darin teilt dieser
mit, dass das Bundesverfassungsgericht die Sanktions-Praxis bei Hartz IV mit seiner
Entscheidung vom November 2019 stark verändert habe. So sei die Zahl der neu
festgestellten Sanktionen zum Beispiel von 66.275 im November 2019 auf 41.902 im
Dezember 2019 und im Januar 2020 auf 25.210 zurückgegangen. Zu diesem
Zeitpunkt sei von Corona noch gar keine Rede gewesen. Die Zahl der Sanktionen sei
dann weiter gesunken auf den Tiefstand von 2.649 im Juli 2020, was sicher auch auf
den Corona-Einfluss zurückzuführen sei. Im Übrigen habe der Corona-Lockdown
dann im März begonnen und sei ab Mai gelockert worden. Folge man der
Argumentation des Beschwerdeführers, hätten die Sanktionen im Juni und Juli ohne
Corona-Lockdown stark steigen müssen, was aber nicht geschehen sei. Der Autor
teilt mit, dass er noch einmal überprüft habe, was im Jahr 2020 in Sachen
Sanktionen gelaufen sei. Die Bundesanstalt für Arbeit habe die Sanktionen wegen
Corona tatsächlich zwischen April und Juli ausgesetzt, weil die Jobcenter
geschlossen gewesen seien. Dies sei ihm nicht bekannt gewesen. Ungeachtet
dessen bleibe es aber richtig, dass der Rückgang der Sanktionen maßgeblich auf die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zurückzuführen sei.

Der Beschwerdeausschuss erkennt in der Veröffentlichung eine Verletzung der Ziffer
2 des Pressekodex (Journalistische Sorgfaltspflicht). Er spricht einen Hinweis aus.
Bei der Berichterstattung wurde ein wesentlicher Punkt – nämlich die Folgen der
Pandemie und die Aussetzung der Maßnahmen zwischen April und Juni 2020 – nicht
beachtet. Eine einfache Rückfrage bei der Bundesagentur für Arbeit hätte ergeben,
dass der Rückgang auch darauf zurückzuführen ist. Da diese Rückfrage nicht



erfolgte, ist die Berichterstattung unvollständig und die Leser werden nicht korrekt
informiert.  
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